
Wahndelikt

ist die falsche Annahme eines nicht vorhandenen Straftatbestandes (Verbotsnorm). Das Wahndelikt wird
auch als umgekehrter Subsumtionsirrtum, umgekehrter Verbotsirrtum oder Strafbarkeitsirrtum bezeichnet.
Das Wahndelikt ist nicht strafbar. Unter Umständen muss aber das Wahndelikt von umtauglichen Versuch
abgegrenzt werden, wenn sich der Irrtum auf normative Tatbestandsmerkmale bezieht.
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